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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1950

Norm

AO §32

KO §84

KO §176

Rechtssatz

Der Kridatar kann den Konkurskommissär zur Überwachung des Masseverwalters gemäß § 84 KO auch in Form einer

Beschwerde anregen. Eine darüber ergangene Verfügung des Konkurskommissärs ist durch Rekurs anfechtbar. Die

Bestimmung des § 32 Abs 2 AO kann nicht herangezogen werden, da das Ausgleichsverfahren einfacher und die

Machtbefugnis des Ausgleichsverwalters eingeschränkter ist, als die des Konkursmasseverwalters.
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